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Die Satzung des TSV 1899 Goddelau e.V.

Unter dem Namen “Turn- und Sportverein 1899 Goddelau* wird die, durch die
Kriegsjahre unterbrochene, traditionell turnerische und sportliche Vereinstitigkeit des
Turnvereins 1899 Goddelau sowie des fritheren Sportvereins 1910 Goddelau,
fortgesetzt.-

Aus Griinden der Iesbarkeit der Satzung wird fiir Personenbezeichnungen,
Bezeichnungen von Funktionen und Amtstrigern ausschlieBlich die ménnliche Form
verwendet. Soweit die méinnliche Form gewihlt wird, werden damit auch Funktions-
oder Amtstriger aller Geschlechter angesprochen.

81 Name und Sitz

(1) Der Verein fiihrt den Namen: Turn- und Sportverein 1899 Goddelau e.V., abgekiirzt:
TSV 1899 Goddelau e.V.

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Riedstadt-Goddelau und ist im Vereinsregister
eingetragen. Seine Anschrift ist die Wohnung des jeweiligen 1. Vorsitzenden.

(3) Der Verein ist Verbandsmitglied im Landessportbund Hessen e.V. und seinen
zustdndigen Verbédnden.

(4) Das Geschiftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

82 Zweck und Gemeinniitzigkeit des Vereins

(1) Der Verein verfolgt ausschlieBlich und unmittelbar gemeinniitzige Zwecke im Sinne
des Abschnitts "Steuerbegiinstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Der Zweck des
Vereins ist die Pflege und Forderung des Sports und des traditionellen Brauchtums,
einschlieBlich der Fastnacht. Er dient weiterhin der Forderung und Pflege der
Jugendarbeit.

(2) Der Verein ist selbstlos tétig. Er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche
Zwecke. Mittel des Vereins diirfen nur fiir satzungsmifige Zwecke verwendet werden.
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(3) Der Verein darf keine Personen durch Ausgaben, die dem Zweck fremd sind oder
durch unverhiltnismifig hohe Vergiitungen begiinstigen.

(4) Der Verein ist politisch und konfessionell neutral.
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83 Aufgaben

Zu den vorrangigen Aufgaben des Vereins gehoren insbesondere:

(1) Die Durchfithrung von Sportwettkdmpfen, die Ausbildung von Mitgliedern zur
Teilnahme hieran, dies in Zusammenarbeit mit dem Landessportbund und dessen
Sportverbidnden und Organisationen,

(2) Pflege und Ausbau des Jugend-, Senioren-, Gesundheits- und Breitensports,

(3) Durchfiihrung von geeigneten Veranstaltungen fiir Mitglieder und Interessenten zur
Forderung des Leistungs- und Breitensports,

(4) Beschaffung, Erhaltung und Pflege von vereinseigenen Sportanlagen und Sport-
gerdten.

84 Mitgliedschaft

(1) Mitglied des Vereins kann jede natiirliche Person werden. Uber den schriftlichen
Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand. Ein Aufnahmeanspruch besteht nicht. Die
Ablehnung des Aufnahmeantrags kann dem Antragsteller ohne Angabe von Griinden
schriftlich mitgeteilt werden. Jugendliche unter 18 Jahren bediirfen der Zustimmung der
gesetzlichen Vertreter.

(2) Mitglieder des Vereins sind:

Erwachsene,
Jugendliche (von 14 bis 17 Jahre),
Kinder (unter 14 Jahre),

Ehrenmitglieder (keine Altersbegrenzung).

(3) Es wird unterschieden zwischen aktiven und passiven Mitgliedern.

(4) Die Mitglieder sind verpflichtet die Vereinssatzung anzuerkennen, die Zwecke des
Vereins zu fordern und zu unterstiitzen, die in §5 festgesetzten Beitrige rechtzeitig zu
entrichten, die Anordnungen des Vorstands wund die Beschliisse der
MitghederversammiungMitgliederversammlung zu respektieren sowie die weiteren
sportrechtlichen Vorgaben, nach den jeweils geltenden Verbandsrichtlinien, bei
sportlichen Aktivititen zu beachten.

(5) Zu Ehrenmitgliedern mit allen Rechten, aber ohne Pflichten, konnen Mitglieder
aufgrund langjidhriger Verdienste oder aulergewohnlicher Leistungen auf Vorschlag des

Vorstands durch die MitghederversammtangMitgliederversammlung ernannt werden.

(6) Die Mitgliedschaft endet mit dem Austritt, dem Ausschluss desMitgheds—aus—dem
¥eretnr-oder dem Tod des Mitglieds.
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(7) Der Austritt muss schriftlich dem Vorstand oder dem Mitgliederverwalter gegeniiber
erklirt werden. Er ist nur unter Einhaltung einer Kiindigungsfrist von einem Monat zum
Ende eines Quartals moglich. Die Mitgliedschaft ist nicht iibertragbar.-

(8) Der Ausschluss aus dem Verein und derdie Streichung von der Mitgliederliste
erfolgt:

- wenn das Mitglied, trotz Mahnung an die zuletzt bekannte Adresse, ldnger als drei
Monate mit seiner filligen Beitragszahlung in Verzug ist, ohne dass eine soziale
Notlage nachgewiesen wird,

- bei grobem Verstofl gegen die Satzung oder Verbandsrichtlinien,
- wegen massiv unsportlichensm oder unkameradschaftlichenm Verhaltens,

- wegen unehrenhaftenm Verhaltens innerhalb oder auflerhalb des Vereinslebens,
wenn hierdurch die Interessen und das Ansehen des Vereins in der Offentlichkeit
oder vereinsintern schwerwiegend beeintriachtigt wierden.

(89) Uber einen Ausschluss entscheidet der Vorstand mit einfacher Mehrheit der
anwesenden Vorstandsmitglieder, nachdem dem betroffenen Mitglied rechtliches Gehor
gewihrt worden ist. Gegen den AusschlieBungsbeschluss kann das Mitglied mit einer
Frist von einem Monat nach Zugang die nichste MitglhederversammlungMitgliederver-
sammlung anrufen. Ein AusschlieBungsantrag kann von jedem Mitglied gestellt werden.
Bei  Widerspruch  des  auszuschlieBenden  Mitglieds  entscheidet  die
MitghederversammiungMitgliederversammlung  endgiiltig iiber den Ausschluss.

Wihrend des AusschlieBungsverfahrens ruhen sdmtliche Rechte und Amter des
auszuschlieBenden Mitglieds. Bei Beendigung der Mitgliedschaft besteht kein Anspruch
auf eine Beitragsriickerstattung oder einen Teil am Vereinsvermégen.
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85 Beitrage

(1) Die Mitglieder zahlen Mitgliedsbeitriage, Gebiihren und Umlagen (deren Summe als
Beitrag  bezeichnet  wird), iiber deren @ Hohe und  Filligkeit die
\ MitghederversammiungMitgliederversammlung jeweils fiir das folgende Geschiftsjahr
entscheidet, sofern ein  Antrag auf Anderung der  Beitriige  zur

‘ MitghederversammlungMitgliederversammlung gestellt wurde.

(2) Fiir die Finanzierung besonderer Angebote des Vereins konnen Gebiihren kénnren
erhoben werden dieFinanzterane—besonderer-Aneebote—des—Veretns, die iiber die
allgemeinen mitgliedschaftlichen Leistungen des Vereins hinausgehen.

(3) Bei einem besonderen Finanzbedarf des Vereins konnen Umlagen kéaren-erhoben
werden-bet-etnem-besonderenFinanzbedarf-des—Veretns, der nicht mit den allgemeinen
Etatmitteln des Vereins gedeckt werden kann, insbesondere fiir die Finanzierung von
BaumaBnahmen und Projekten.

(4) Beitrage werden im Bankeinzugsverfahren mittels Lastschrift eingezogen. Das
Mitglied hat sich hierzu bei Eintritt in den Verein zu verpflichten, eine unwiderrufliche
Einzugsermichtigung zu erteilen sowie fiir eine ausreichende Deckung des zu
belastenden Kontos zu sorgen.

(5) Die Aufnahme Minderjdhriger bedarf der Zustimmung der gesetzlichen Vertreter,
die mit dem minderjdhrigen Mitglied fiir die Entrichtung des Beitrages dem Verein
gegeniiber gesamtschuldnerisch haften.

‘ (6) Das Mitglied hat fiir eine piinktliche Entrichtung des Beitrages Sorge zu tragen. Ein
‘ A neh-aufRatenzahlune— undune—derBettrasssehwld-bestehtnieht
‘ Weist das Konto eines Mitglieds zum Zeitpunkt der Abbuchung des Beitrages keine

Deckung auf, so haftet das Mitglied dem Verein gegeniiber fiir simtliche, dem Verein

mit der Beitragseinziehung sowie evtl. Riicklastschriften, entstehende Kosten. Dies gilt
\ auch fiir den Fall, dass ein bezegenreszu belastendes Konto erloschen ist und das
Mitglied dies dem Verein nicht unverziiglich mitgeteilt hat. Der Verein kann durch den
Vorstand weiter ein Strafgeld bis zu EUR 50 je Einzelfall verhdngen.

P ay C A wravie . » b6

\ (7) Der Vorstand kann Beitrige auf Antrag stunden, ermifBigen oder erlassen._Ein
‘ Rechtsanspruch auf Ratenzahlung oder Stundung der Beitragsschuld besteht nicht.
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86 Rechte der Mitglieder

\ (1) Das aktive Wahlrecht — also das Stimmrecht — steht Mitgliedern ab dem 17.
Lebensjahr zu, das passive Wahlrecht ab dem 18. Lebensjahr.

statthaftEine Ubertragung des Stimmrechts ist ausgeschlossen, auch nicht an
gesetzliche Vertreter.

(3) Die stimmberechtigten Mitglieder haben das Recht, dem Vorstand zur

MitghederversammiungMitgliederversammlung Antrdge zu unterbreiten._Es steht ihnen
weiterhin das Rede- und Anwesenheitsrecht in den Mitgliederversammlungen zu.

S>—Die stlmmberechtlgten Mltgheder wahlen den Vorstand und den jeweiligen

Abteilungsleiter.-Eine

(65) Alle Mitglieder sind berechtigt an den Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen
und die Ubungsstitten unter Beachtung der Platz-, Hallen- bzw. Hausordnung sowie
sonstiger Ordnungen zu benutzen.

87 Organe des Vereins

Die Organe des Vereins sind:

1. Vorstand,
\ 2. MitghederversammiungMitgliederversammlung.
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88 Vorstand

(1) Der Vorstand besteht aus folgenden Personen:

- demfder-1. -Vorsitzenders,

- demfder-2. -Vorsitzenders und ggf. dessen Vertreter,
-__demfder-Rechnungsfiihrer (Kassenverwalter) und ggf. dessen Vertreter,
-__demfder-Schriftfithrer und ggf. dessen Vertreter,
-_der-Mitgliederverwaltter und ggf. dessen Vertreter,

- Pressewart und gef. dessen Vertreter,

- _IT-Beauftragter und ggf. dessen Vertreter,

- _hochstenfalls 10 Beisitzern,
-_dem-Vereinsjugendwart_und;
-__und-den Abteilungsleitern.

(2) Die Amtsinhaber sollen Vereinsmitglieder sein. Der Vorstand kann sich eine
Geschiftsordnung und einen Aufgabenverteilungsplan geben.

(3) Den gesehiéftsfithrendenvertretungsberechtigten Vorstand im Sinne des §26- BGB
bilden der 1. Vorsitzende, der 2. Vorsitzende und ggf. dessen SteH¥Vertreter, der
Rechnungsfiihrer und ggf. dessen VSteHvertreter_und; der Schriftfithrer und ggf. dessen
VStelvertreter-und-der-Mitglederverwalterund-dessen—SteHvertreter. Es gilt das Vier-
Augen-Prinzip. Jeweils zwei Mitglieder des gesehéftstithrendenvertretungsberechtigten
Vorstands sind gemeinsam zur Vertretung des Vereins berechtigt.

(4) Der Vorstand fiihrt die laufenden Geschifte des Vereins und erledigt alle
Verwaltungsaufgaben sowie alle Aufgaben, die nicht durch Satzung oder Gesetz einem
anderen Vereinsorgan zugewiesen sind. Er hat insbesondere folgende Aufgaben:

- die Ausfilhrung der Beschliisse der MitghederversammivngMitgliederver-
sammlung und die Geschiftsfithrung des Vereins nach der Vereinssatzung,

- die Vorbereitung und Einberufung der MitghederversammivngMitgliederver-

sammlung, die Leitung der MitghederversammiungMitgliederversammlung durch
den Vorsitzenden oder einens StelvVertreters,

- die EntseherdungEntscheidung iiber die Einrichtung einer haupt- oder
nebenamtlich besetzten Geschiftsstelle und die EntsehetdungEntscheidung iiber

die Bestellung eines Geschiftsfiihrers.
(5) Die Mitglieder des Vorstandes werden fiir ein Jahr gewihlt und bleiben so lange im

Amt, bis ein neuer Vorstand von der MitghederversammiungMitgliederversammlung
gewihlt wird. Der Vereinsjugendwart wird von der Jugendversammlung gewdhlt. Die

Abteilungsleiter miissen spitestens zwei Wochen vor der MitghederversammlungMit-
gliederversammlung von den einzelnen Abteilungen selbststindig gewihlt sein.-

Die MitghederversamminngMitgliederversammlung hat die Gewihlten zu bestdtigen.
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(6) Scheidet ein Mitglied des Vorstandes in der laufenden Wahlperiode aus dem Amt,
so kann sich der Vorstand aus dem Kreise der Vereinsmitglieder selbst durch Zuwahl
ergianzen, Im Falle von Abteilungsleitern wihlt die Abteilung ihre neue Leitung. Das
hinzu gewihlte Vorstandsmitglied hat die gleichen Rechte und Pflichten wie alle
anderen Vorstandsmitglieder.

(7) Die Beschlussfassung des Vorstandes erfolgt in Vorstandssitzungen, zu denen der
Vorsitzende und im Verhinderungsfalle sein Vertreter nach Bedarf einlédt.

Im FEinzelfall kann der Vorsitzende anordnen, dass die Beschlussfassung iiber einzelne
Gegenstinde im Umlaufverfahren per Email erfolgt. Der Vorsitzende legt die Frist zur

Zustimmung zu einer Beschlussvorlage im Finzelfall fest. Die Frist muss mindestens
drei Tage ab Zugang der Email sein. Die Email gilt dem Vorstandsmitglied als

zugegangen, wenn dem Absender der Email die Ubermittlungsbestiticung (DSN,

Delivery Status Notification) vorliegt. Fiir den Nichtzugang ist der Email-Empfinger

beweispflichtig. Widerspricht ein Vorstandsmitglied der Beschlussvorlage iiber Email
innerhalb der vom Vorsitzenden gesetzten Frist, muss der Vorsitzende zu einer

Vorstandssitzung einladen. Gibt ein Vorstandsmitglied keine Stimme ab, so gilt dies als
Enthaltung zum Umlaufverfahren und zur Beschlussvorlage.

(8) Der Vorstand kann per Beschluss mit einfacher Mehrheit Vorstandsmitglieder und
ehrenamtlich fiir den Verein, nach dieser Satzung, titige Personen ihres Amtes
entheben, wenn eine Verletzung von Amtspflichten oder der Tatbestand der Unfihigkeit
zur ordnungsgemifen Amtsausiibung vorliegt. Dem Betroffenen ist vor der
Entscheidung rechtliches Gehoér zu gewihren. Gegen eine ordnungsgeméile
EntsehetdungEntscheidung des Vorstandes iiber die Amtsenthebung steht dem
Betroffenen kein Rechtsmittel zu.

(9) Der_ Vorstand ist ermichtigt Satzungsidnderungen durchzufiihren, die vom
zustindigen Amtsgericht als Voraussetzung zur Eintragung oder vom Finanzamt zur
Erlangung bzw. dem Erhalt der Gemeinniitzigkeit gefordert werden. Die Anderungen
diirfen_ausschlieBlich den geforderten Bedingungen dieser Amter entsprechen. Dabei
diirfen der Zweck oder die Aufgaben des Vereins in dieser Satzung nicht verindert

werden. Der Beschluss muss einstimmig herbeigefiihrt und die Anderungen miissen der
nichsten Mitgliederversammlung zur Kenntnis gegeben werden.
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89 MitgliederversammiungMitgliederversammliung

(1) Die MitghederversammiungMitgliederversammlung ist zustdndig fiir alle Aufgaben,
soweit diese nicht dem Vorstand obliegen. Sie ist ausschlieBlich zustédndig fiir folgende

Angelegenheiten:

- Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstandes,
- Entlastung des Vorstandes,

- Wahl der Mitglieder des Vorstandes, der Kassenpriifer und weiterer Ehrendmter
gemdl dieser Satzung,

- Bestitigung der Abteilungsleiter,

- Ernennung von Ehrenmitgliedern,

- Anderung der Satzung, die nicht durch §8 (9) durch den Vorstand durchgefiihrt

werden kénnen (sofern Anderung@ Vorstandswahlen betreffen, werden sie vor
den Wahlen durchgefiihrt),

- Erlass von Ordnungen,
- Beschlussfassung iiber Antrige der Mitglieder,

- Auflosung des Vereins.

(2) Die ordentliche MitghederversammbungMitgliederversammlung soll im ersten

Halbjahr eines jeden Jahres stattfinden. Eine aullerordentliche
MitghederversammiungMitgliederversammlung —  fiir deren  Berufung und

Durchfiihrung die gleichen Bestimmungen gelten, wie fiir die ordentliche
MitghederversammlungMitgliederversammlung — ist einzuberufen, wenn der Vorstand
die Einberufung aus wichtigem Grund beschliet oder ein Drittel der Mitglieder dies
schriftlich, unter Angabe der Griinde vom Vorstand, verlangt.

(3) Die MitghederversammiungMitgliederversammlung ist vom Vorstand unter
Einhaltung einer Frist von acht Wochen und unter Mitteilung der Tagesordnung

schriftlich einzuberufen. Das Erfordernis der schriftlichen Einladung ist auch erfiillt,
wenn die Einladung in elektronischer Form oder durch Veroffentlichung in der 6rtlichen
Presse R4 i 1 = SR torr-erfolgt. Der Fristenlauf fiir
die Ladung beginnt mit dem Tag der Aufgabe der Einladung zur Post bzw. der
Absendung der Email bzw. mit der Veroffentlichung in der Presse. Maf3gebend fiir die
ordnungsgemifle Ladung ist die, dem Vorstand letztbekannte, Anschrift bzw.
letztbekannte Email-Adresse des Mitgliedes. Die Mitteilung von Adressdnderungen
bzw. Anderungen von Email-Adressen ist eine Bringschuld des Mitglieds.
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\(_) Jedes Mitglied kann bis spitestens zwei Wochen vor Beginn der
‘ MitghederversammlungMitgliederversammlung  schriftlich  die  Erginzung  der
Tagesordnung verlangen. Fristgemil3 gestellte Antrdge sind nachtriglich auf die
Tagesordnung zu nehmen. Die Antrige miissen den Mitgliedern nicht vor der
MitghederversammiungMitgliederversammlung bekannt gegeben werden. Nach Ablauf
der Frist gestellte Antrige konnen nur zur EntsehetdungEntscheidung in der
MitghederversammiungMitgliederversammlung, durch EntseheidungEntscheidung der

MitghederversammiungMitgliederversammlung mit einer Mehrheit von 2/3 der
anwesenden Stimmberechtigten, zugelassen werden.
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(5) Antrige zu Satzungsinderungen miissen dem Vorstand sechs Wochen vor der
Mitgliederversammlung eingereicht werden.

(36) Die MitglederversammiungMitgliederversammlung wird vom Vorsitzenden, bei
dessen Verhinderung vom 2. —Vorsitzenden oder dessen VSteHwertreter, bei dessen
Verhinderung von einem vom Vorstand bestimmten Vorstandsmitglied geleitet. Ist kein

Vorstandsmitglied anwesend, so bestimmt die MitghederversammiangMitgliederver-
sammlung den Leiter. Der Versammlungsleiter iibt in der MtitghederversammiungMit-
gliederversammlung das Hausrecht aus. Sofern in dieser Satzung nichts anderes
bestimmt ist, bestimmt der Versammlungsleiter alleine den Gang der Verhandlungen in
der  MitghederversammiungMitgliederversammlung. Seine  EntsehetdungEnt-
scheidungen sind unanfechtbar. Fiir die Dauer der Durchfiihrung von Vorstandswahlen
wihlt die MitghederversamminngMitgliederversammlung aus ihrer Mitte einen
Versammlungsleiter.

(47) Die Art der Abstimmung bestimmt der Versammlungsleiter, soweit in dieser
Satzung nicht eine Art der Abstimmung zwingend bestimmt ist. Stehen bei einer Wahl
zwei Kandidaten oder mehr zur Abstimmung, so ist immer geheim mit Stimmzetteln zu
wihlen. Stimmenthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen und werden nicht ge-
zahlt.

(8) Eine ordnungsgemil} einberufene MitglederversammlungMitgliederversammlung
ist stets beschlussfiahig. Jedes stimmberechtigte Mitglied hat eine Stimme.

Stimmrechtsiibertragungen sind nicht moglich. Beschliisse werden mit der einfachen
Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst. Fiir Satzungsinderungen, die Anderung
des Vereinszwecks und die Auflosung des Vereins sind jeweils 2/3 der abgegebenen
giiltigen Stimmen erforderlich.

(59) Das Versammlungsprotokoll ist vom Versammlungsleiter und dem Schriftfiihrer zu
unterschreiben.

Es muss enthalten:

- Ort und Zeit der Versammlung,
- Name des Versammlungsleiters und des Schriftfiihrers,
- Zahl der erschienen Mitglieder,

- Feststellung der ordnungsgemifBen Einberufung und der Beschlussfihigkeit,
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- _die Wahlergebnisse,

- die Bestiticung der Abteilungsleiter,

" o Absts ’

- Antrige und Beschliisse in vollem Wortlaut.

Fiir jede Abstimmung muss die Art sowie das Ergebnis (Zahl der Ja-Stimmen, Nein-
Stimmen, Enthaltungen, ungiiltigen Stimmen) dokumentiert werden.

8§10 Vergiitungen fiir Vereinstatigkeiten

(1) Die Vereins- und Organimter werden grundsitzlich ehrenamtlich ausgeiibt.

(2) Bei Bedarf kénnen Vereins- und Organdmter nach §30 BGB und im Rahmen der

haushaltsrechtlichen Moglichkeiten entgeltlich auf der Grundlage eines Dienstvertrages,
eines befristeten oder unbefristeten Arbeitsverhéltnisses oder gegen Zahlung einer
Aufwandsentschiadigung nach §3 (26a) EStG ausgeiibt werden. Die Entscheidung iiber
diese entgeltliche Vereinstitigkeiten trifft der Vorstand.

(3) Im Ubrigen haben sowohl die Mitarbeiter aus (2) als auch die Vorstandsmitglieder
des Vereins einen Aufwendungsersatzanspruch nach 8670 BGB fiir solche Auf-
wendunegen, die ihnen durch die Titigkeit fiir den Verein entstanden sind. Hierzu

gehoren insbesondere Porto, Telefon-, Seminar-, Fahrt- und Reisekosten sowie
Biiromaterial und sonstige Auslagen.

(4) Der Anspruch auf Aufwendungsersatz kann nur innerhalb einer Frist von 6 Monaten
nach seiner Entstehung geltend gemacht werden. Alle Abrechnungen eines
Geschiftsjahres miissen bis zum 31. Januar des Folgejahres vorgelegt werden.
Erstattungen werden nur gewihrt, wenn die Aufwendungen mit Belegen und priif-
fihigen Aufstellungen nachgewiesen werden.

(5) Den ehrenamtlichen Mitgliedern des Vorstandes kann im Rahmen der gesetzlichen

Moglichkeiten eine angemessene Vergiitung gezahlt werden. Die Entscheidung hieriiber
trifft die Mitgliederversammlung.
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| §1011 Abteilungen des Vereins

(1) Fiir die im Verein betriebenen Sportarten konnen mit Genehmigung des Vorstandes
rechtlich unselbststindige Abteilungen gebildet werden. Den Abteilungen steht nach
MaBgabe der Beschliisse des Vorstands das Recht zu, in ihrem eigenen sportlichen
Bereich titig zu sein. Das Nihere regelt die Abteilungsordnung, die sich im Rahmen des
satzungsméfBigen Vereinszwecks halten muss. Soweit in der Abteilungsordnung nichts
anderes geregelt ist, gilt die Satzung des Hauptvereins fiir Abteilungen entsprechend.

(2) Die Abteilungen konnen kein eigenes Vermogen bilden.

| §1112 Eigenstindigkeit der Vereinsjugend

(1) Zur Vereinsjugend gehoren alle Kinder und Jugendlichen bis 18 Jahre sowie die
\ gewihlten und berufenen Mitarbeiter-and-Mitarbetterinrenr der Vereinsjugendarbeit.

Die Vereinsjugend fiihrt und verwaltet sich im Rahmen dieser Satzung und der
\ Jugendordnung selbststindig. Sie entscheidet iiber die ihr zur Verfiigung gestellten
Mittel in eigener Zustindigkeit.

(2) Sie wird geleitet durch einen Jugendausschuss. Dieser wird in einer
\ Jugendvollversammlung gewihlt. Der Vereinsjugendwart———uandfoder
\¥efeiﬁsj-&geﬂd-wafﬁﬂ, bei Bedarf auch ein Jugendsprecher—undfeder—eine
‘ Jugendspreeherin, vertreten die Interessen der Jugend im Vorstand.

Alles Weitere regelt eine Jugendordnung, die von der Jugend zu entwerfen ist und durch

\ eine MitghederversammiungMitgliederversammlung mit einfacher Mehrheit bestitigt
werden muss. Die Jugendordnung ist nicht Teil dieser Satzung.

| §1213 Vereinsvermégen

(1) Das bewegliche und das unbewegliche Vereinsvermogen sind durch die jeweils
dafiir Verantwortlichen im Interesse des Vereins zu verwalten. Uber alle An-
schaffungen, die zur Aufrechterhaltung—des—Sportbetriebes—Zweckerfiillung gemill §2
erforderlich sind, entscheidet bis zu einem Betrag von EUR 3.000 der Kassenwart,
dariiber hinaus der Vorstand. Uber alle weiteren Vermogensverschiebungen, die den
Betrag von EUR 20.000 iibersteigen, entscheidet die MitghederversammbaneMit-

gliederversammlung.-

(2) Alle Einnahmen und Ausgaben sind durch eine gewissenhafte und geordnete
Buchfiihrung zu belegen. Vorhandene Gelder des Vereins diirfen nur den—sperthehen

Belangen—des—Veretns—der Zweckerfiillung gemidB §2 dienen. Darlehen an

Vereinsmitglieder oder sonstige Personen sind nicht statthaft.
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| §1314 Kassenpriifer

(1) Pie—Mindestens _zwei _Kassenpriifer,—mindestens—zwet; werden von der

‘ MitghederversammiungMitgliederversammlung auf die Dauer von einem Jahr gewdbhlt.
Sie konnen nur einmal wiedergewihlt werden. Sie diirfen nicht Mitglieder des

" Vorstands sein.

(2) Sie haben das Recht, die Vereinskasse und die Buchfiihrung jederzeit zu iiberpriifen.
Das Priifungsrecht erstreckt sich nur auf die buchhalterische Richtigkeit, nicht auf die
ZweckmiBigkeit der Vorginge.

(3) Uber die Priifung der gesamten Buch- und Kassenfilhrung haben sie der
M&ghedefvefmnlﬂﬁngtghederversammlung Berlcht zu erstatten —Das—me&ﬂg&feeh{

| §1415 Protokollierung

Der Verlauf der MitghederversammiuvngMitgliederversammlung sowie Sitzungen vom
Vorstand sind zu protokollieren. Das Protokoll der MitghederversamminngMitglieder-
versammlung und die Protokolle der Vorstandssitzungen sind vom jeweiligen
Versammlungs- bzw. Sitzungsleiter und dem Schriftfithrer zu unterzeichnen. Der
Vorstand hat dafiir Sorge zu tragen, dass die Protokolle entsprechend den gesetzlichen
Fristen aufbewahrt werden.
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| 81516 Datenschutz_und Persénlichkeitsrechteklausel

(1) Der Verein verarbeitet personenbezogene Daten seiner Mitglieder (Informationen,
die _sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natiirliche Person beziehen) in

automatisierter Form. Hierbei handelt es sich um folgende Mitgliederdaten:

- _Name und Vorname,

- _Adresse

- Geschlecht

Eintrittsdatum,

Geburtsdatum,

Abteilungszugehdorigkeit,
Art der Mitgliedschaft,

Familienzugehorigkeit

Bankverbindung.

Optional werden auch die folgenden Mitgliederdaten verarbeitet:
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- Telefonnummern (Festnetz und Mobil),

- _Email-Adresse,

- Funktion, Aufgabe. Teilnahme im Verein.

2) Verantwortlich fiir die Datenverarbeitung ist der Mitgliederverwalter (Email:
mitgliederverwaltung @tsv-goddelau.de). Der Datenschutzbeauftragte ist unter der
Email datenschutz@tsv-goddelau.de erreichbar.

(3) Die personenbezogenen Daten der Mitglieder werden ausschlieBlich zur Erfiilllung
der in dieser Satzung genannten Zwecke und Aufgaben des Vereins verarbeitet,
insbesondere zur Mitgliederverwaltung, Forderung des Sports und zu Zwecken der
Offentlichkeitsarbeit des Vereins. Rechtsgrundlage hierfiir ist Art. 6 Abs. 1b) der
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Fiir weitere Angebote (z.B. das Online-
Angebot _oder besondere Veranstaltungen) konnen weitere Daten erhoben und
verarbeitet werden, zu denen dann auch explizite Datenschutzerkldrungen gelten.
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(4) Als Mitglied des Landessportbundes Hessen €.V. ibermittelt der Verein
personenbezogene Daten der Vorstandsmitglieder. Der Umfang der iibermittelten Daten
ist auf die zweckgebundenen Informationen beschrinkt.

(5) Als Mitglied der Hessischen Fachverbinde iibermittelt der Verein personenbezogene
Daten seiner Mitglieder dorthin. Die Ubermittlung dieser Daten ist erforderlich. damit
der Verein und die jeweiligen Mitglieder am Sportbetrieb, den der jeweilige Verband
veranstaltet, teilnehmen konnen, insbesondere zur Erlangung von Spielerpissen und
Lizenzen. Der Umfang der iibermittelten Daten ist auf die zweckgebundenen
Informationen beschrinkt.

(6) Im Zusammenhang mit seinen satzungsgemiBen Veranstaltungen (z.B.
Sportwettkdmpfe, Mitgliederversammlungen) verdffentlicht der Verein personen-

bezogene Daten und Fotos seiner Mitglieder auf seiner Homepage und iibermittelt
solche Daten und Fotos an Print- und Telemedien sowie elektronische Medien. Die Ver-
offentlichung bzw. Ubermittlung der Daten umfasst hierbei hochstens Name (soweit
moglich in abgekiirzter Form), Vereinszugehorigkeit, Funktion und Aufgabe im Verein
sowie — falls erforderlich oder zwangsliufig mit einer Wettkampfteilnahme verbunden —
die Altersklasse oder den Jahrgang.

(7) Im Zusammenhang mit Jubilden, Ehrungen (z.B. wegen langjihriger Mitgliedschaft
und Téatigkeit im Verein) sowie Geburtstagen seiner Mitglieder veroffentlicht bzw.

iibermittelt der Verein Daten und Fotos nur mit Einwilligung des betroffenen Mitglieds.

Im Hinblick auf Jubilden. Ehrungen und Geburtstage kann das einzelne Mitglied
jederzeit gegeniiber dem Vorstand der Veroffentlichung bzw. Ubermittlung von Fotos
sowie seiner personenbezogenen Daten allgemein oder fiir einzelne Ereignisse wider-

sprechen. Wird der Widerspruch bis vier Wochen vor dem Ereignis ausgeiibt, unter-
bleibt die Veroffentlichung bzw. Ubermittlung. Bei spiterem Widerspruch entfernt der

Verein Daten und Fotos des widersprechenden Mitglieds von seiner Homepage und
verzichtet auf kiinftige Veroffentlichungen bzw. Ubermittlungen in diesem Bereich.

(8) Mitgliederlisten werden als Datei an Vorstandsmitglieder., sonstige Funktionéire und
Mitglieder herausgegeben, soweit deren Funktion oder besondere Aufgabenstellung im
Verein _die Kenntnisnahme erfordern. Macht ein Mitglied glaubhaft, dass es die
Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner satzungsgemifen Rechte (z.B. Minderheiten-
rechte, Teilnahmerechte) benétigt, wird ihm eine Datei der notwendigen Daten gegen
die schriftliche Versicherung ausgehindigt, dass Namen, Adressen und sonstige Daten
nicht zu anderen Zwecken Verwendung finden und die erhaltenen Daten, sobald deren
Zweck erfiillt ist, zuriickgegeben, vernichtet oder geléscht werden.

(9) Die Mitgliederdaten werden spitestens ein Jahr nach Beendigung der Mitgliedschaft
geloscht, soweit sie fiir die Mitgliederverwaltung nicht mehr benétiet werden und keine
gesetzlichen, vertraglichen oder satzungsmifBigen Aufbewahrungsfristen dem entgegen-
stehen.

TSV-1899-Goddelau-e.V.-Satzung-2019-V1.2 Seite 17 von 20



(10) Mitglieder haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen das Recht

auf Auskunft iiber ihre gespeicherten personenbezogenen Daten (Art. 15 DSGVO)
sowie auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO), Loschung (Art. 17 DSGVO), Einschrinkung
der Verarbeitung  (Art. 18 DSGVO), Widerspruch gegen die  Verarbeitung
(Art. 21 DSGVO) und Dateniibertragbarkeit (Art. 20 DSGVO). Diese Rechte konnen
schriftlich oder per Email bei den in (2) genannten Verantwortlichen geltend gemacht
werden.

(11) Soweit Finwilligungen der Mitglieder zur Verwendung ihrer Daten erforderlich
sind, konnen diese schriftlich oder per Email erteilt werden. Der Verein ist

beweispflichtig dafiir, dass eine Einwilligung erteilt wurde. Die Mitglieder kénnen eine
bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf kann schriftlich oder

per Email an die in (2) genannten Verantwortlichen gesandt werden. Die Recht-
miBigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf
unberiihrt.

(12) Den Mitgliedern steht das Recht zur Beschwerde iiber die Datenverarbeitung des
Vereins bei der zustindigen Aufsichtsbehorde zu. Zustindige Aufsichtsbehdrde ist der
Hessische Datenschutzbeauftragte mit Sitz in Wiesbaden.

81617 Auflésung des Vereins

(1) Die Anderung des Zweckes und die Auflosung des Vereins kann nur in einer

MitghederversammiurgMitgliederversammlung mit der in §9 dieser Satzung geregelten

Stimmenmehrheit beschlossen werden. Sofern die MitghederversamminngMitglieder-
versammlung nichts anderes beschlieft, sind die Mitglieder des

geschiftstithrendenvertretungsberechtigten Vorstandes gem. §8_(3) dieser Satzung
gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. Dies gilt auch, wenn der Verein aus
einem anderen Grund aufgelost wird oder seine Rechtsfihigkeit verliert.-

(2) Bei Wegfall des gemeinniitzigen Zwecks sowie bei Auflosung des Vereins fillt das
Vermogen des Vereins an die Stadt Riedstadt, die es fiir gemeinniitzige Zwecke des
Sports zu verwenden hat.
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(D)

§1718 Pflichtarbeitsstunden

Alle aktiven (sporttreibenden) Mitglieder haben pro Jahr 6ésechs

Pflichtarbeitsstunden zu leisten.

Ausgenommen davon sind

‘_
C —Aktenre-der Hasbcht-tsiehe-titen.

(2) Als Pflichtarbeitsstunden werden angerechnet:

Mitglieder im Beitrittsjahr,
Mitglieder, die das 17. Lebensjahr noch nicht vollendet haben,
alle ménnkehenMitglieder, die das 60 Lebensjahr vollendet haben,

alle Mitglieder derkeronarsperteruppes Reha-Sports,

alle Trainer und Betreuer der aktiven Jugend, die fiir ithre Arbeit keine Vergiitung
erhalten,

alle Schiedsrichter, Kampfrichter, Zeitnehmer, Vorstands- und Jugendausschuss-
mitglieder, Webmaster,

Hartefdlle, die durch den Vorstand anerkannt wurden,

Mitglieder mit einer Behinderung;

Alle Arbeiten an oder fiir offizielle Veranstaltungen (Kappensitzung, Kinderfast-
nachtsveranstaltungen, Volksradfahren sowie daféir—vom Vorstand genehmigte
Sonderveranstaltungen),

Kuchen backen zu den oben genannten offiziellen Veranstaltungen (pro Kuchen
eine Stunde),

Arbeitseinsitze auf den Sportanlagen und des Sportheims,

Delegiertenversammlungen.

(3) Der Nachweis iiber die geleisteten Pflichtarbeitsstunden wird bei dem jeweiligen
Abteilungsleiter bis zum 15. Januar des Folgejahres eingereicht. Die nicht geleisteten
Pflichtarbeitsstunden werden dem Mitglied in Rechnung gestellt. Die Rechnungen
miissen bis zum 30. April beglichen werden.

\ Bei Zahlungsverweigerung kann das Mitglied gemil §4_-(7) ausgeschlossen werden.

“4)

Der Stundensatz fur eine Pflichtarbeitsstunde wird von der

\ MitghederversammlurgMitgliederversammlung festgelegt.
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| §1819 Inkrafttreten

Die Satzung wurde bei der Griindungsversammlung beschlossen und tritt mit
‘ Eintragung des Vereins in das Vereinsregister in Kraft.

TSV-1899-Goddelau-e.V.-Satzung-2019-V1.2 Seite 20 von 20



	Die Satzung des TSV 1899 Goddelau e.V.
	Die Satzung des TSV 1899 Goddelau e.V.
	§1 Name und Sitz
	§2 Zweck und Gemeinnützigkeit des Vereins
	§3 Aufgaben
	§4 Mitgliedschaft
	§5 Beiträge
	§6 Rechte der Mitglieder
	§7 Organe des Vereins
	§8 Vorstand
	§9 MitgliederversammlungMit­glieder­ver­sammlung
	§10 Vergütungen für Vereinstätigkeiten
	§1011 Abteilungen des Vereins
	§1112 Eigenständigkeit der Vereinsjugend
	§1213 Vereinsvermögen
	§1314 Kassenprüfer
	§1415 Protokollierung
	§1516 Datenschutz und Persönlichkeitsrechteklausel
	§1617 Auflösung des Vereins
	§1718 Pflichtarbeitsstunden
	§1819 Inkrafttreten


